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LAN DESBIBLIOTHEK UND SAFFA
Die Schweizerische Landesbibliothek hat mit der Saffa (Schweizerische

Ausstellung für Frauenarbeiten) einen Vertrag abgeschlossen,

wonach die Bibliothek sich bereit erklärt, aus ihren Sammlungen
alle Werke von Schweizer Frauen, oder welche Schweizer Frauen

betreifen, für die Dauer von 8 Wochen der Sektion für Literatur
und Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um

einige Tausend Bücher und Broschüren, welche unter Ergänzung
aus anderen Bezugsquellen in dem von der erwähnten Sektion

eingerichteten Bibüotheksaal zur Aufstellung gelangen sollen. Alle,
bei einem so ungewöhnlich umfangreichen Leihgeschäft nötigen

Vorsichtsmassregeln und Verpflichtungen seitens des Entleihers

sind natürlich vorgesehen. Die Saffa wird nach Schluss der

Ausstellung die ihr gehörenden, der Landesbibliothek noch fehlenden

Werke samt dem Zettelkatalog der ausgestellten Bestände, als

Eigentum überlassen.

Wir erinnern nochmals an die

JAHRESVERSAMMLUNG, AM 23./24. JUNI IN ZUG
Herr Lemaitre lässt uns wissen, dass sein Vortrag nicht die

„Reorganisation des bibliotheques fran^aises" im allgemeinen
betreffen wird, sondern „les modifications apportees depuis quelques

annees ä 1'organisation de certaines d'entre elles".

Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit mitteilen zu können,
dass Herr Lemaitre zum Präsidenten der französischen Bibliothekaren-

Vereinigung gewählt worden ist.

Errata: Die Paginatur der ersten gedruckten Nummer vom tj. Alai ist zu berichtigen:
statt Seite 24—28 ist Seite /—5 zu setzen.
Am Schlüsse soll es statt Hildenbeck, Ililsenbeck heisscn.

Separatabdruck aus: Bulletin für Schweizer Sammler, Jahrgang II, Nr. 4.
Tirage ä part du Bulletin du Collectionneur Suisse, annde II, no 4.
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